
Sekretbefreiung

Absaugen in  
der Langzeitp�ege

In der Intensiv- und Notfallmedizin gehört das 
Absaugen zu den Routinemaßnahmen, um die 
Atemwege von Sekreten zu befreien. Doch auch in 
der Langzeitp�ege gibt es zahlreiche Indikationen. 
Auf was ist dabei zu achten? Wir fragten nach bei  
einem der führenden Anbieter von Anwendungs- 
lösungen für medizinisches Absaugen.

 ? Frau Benitz, das Absaugen der Atem-
wege gilt häu�g als reine Notfallmaß-
nahme. Stimmt das so?
Benitz: Diese Aussage ist so nicht ganz 
richtig. Es stimmt, dass in einer Notfallsitu-
ation diese Anwendung zum Tragen 
kommt. Dies kommt aber verhältnismäßig 
selten vor. Viel häu�ger ist die Anwendung 
in der Langzeitp�ege. 

 ? Bei welchen Indikationen in der 
Langzeitp�ege gehört das Absaugen zur 
p�egerischen Routine?
Benitz: Hier gibt es mehrere Indikationen, 
bei denen die Absaugung eine große Rolle 
spielt: bei tracheotomierten und laryngek-
tomierten Patienten, bei Patienten mit 
Schluckstörungen, z.B. nach einem Schlag-
anfall, bei Patienten mit Mukoviszidose,  
bei beatmeten Patienten, bei Patienten mit 
verstärkter Sekretbildung und massiver 
Verschleimung. Aber auch bei Patienten 
mit grippalen Infekten oder bei der geria-
trischen Mundhygiene ist häu�g eine Se-
kretabsaugung notwendig.

 ? Worauf müssen P�egekrä�e beim Ab-
saugen besonders achten?
Benitz:  Ganz wichtig ist, dass die Absau-
gung nicht länger als 10–15 Sekunden 
dauert. Wenn möglich sollten zwei Perso-
nen zusammen arbeiten, damit bei Kom-
plikationen schnell eingegri�en werden 
kann. Des Weiteren sind die Vitalwerte wie 
Herzfrequenz, Blutdruck und Sauer-
sto�sättigung stets zu beobachten. Selbst-
verständlich darf die Absaugung nur unter 
sterilen Bedingungen erfolgen – bei jedem 
Patientenwechsel muss der Absaugkathe-

ter erneuert werden. Wie oft abgesaugt 
wird, ist individuell zu entscheiden. Es gilt 
der Grundsatz: „so oft wie nötig und so 
wenig wie möglich“. Auch die Stärke des 
Vakuums wird jeweils auf den Patienten 
abgestimmt. Dieser sollte soweit wie 
möglich über das Geschehen informiert 
sein. Wichtig ist auch, dass der Patient 
entsprechend gelagert wird: entweder in 
der Oberkörperhochlage oder aber in einer 
Seitenlagerung.

 ? Welche Anforderungen sollte ein Ab-
sauggerät erfüllen?
Benitz:  Absauggeräte müssen vor allem 
einfach zu handhaben sein, damit sich die 
P�egekräfte auf den Patienten konzentrie-
ren können. Mit einem ATMOS-Gerät ist 
eine einfache und unkomplizierte, ja intui-
tive Bedienung möglich. Eine Fehlbedie-
nung ist von vornherein ausgeschlossen. 
Des Weiteren ist die Möglichkeit einer 
einfachen Aufbereitung wichtig. Die Gerä-
te sollten zuverlässig, klein und kompakt 
sein. Ein schneller Vakuumaufbau und da-
mit eine schnelle Saugleistung erleichtert 
allen Beteiligten die Behandlung.

 ? Und wie viel Schulung ist für ein si-
cheres Absaugen notwendig? 
Benitz: Die Absaugung an sich darf aus-
schließlich von geschulten und examinier-
ten P�egekräften durchgeführt werden. 
Nach entsprechender Einweisung und 
Schulung kann jede P�egekraft Patienten 
sicher absaugen.

Nach Informationen der ATMOS Medizin 
Technik GmbH & Co. KG
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Neues Ultraniedrigbett

Mehr Mobilität für 
P�egebedürftige

 — Mit dem practico ultraniedrig 
9,5/80 ist eine neue Kategorie von 
Niedrigbetten auf den Markt gekom-
men. Das Ul traniedrigbett ist so aus-
gelegt, dass es sowohl Bewohnern als 
auch P�egekräften den Alltag erleich-
tert. Mit einer Schlafposition von nur 
9,5 cm Höhe schützt es zuverlässig vor 
Sturzfolgen und fördert zugleich das 
Geborgenheits- und Sicherheitsge-
fühl. Per Autostopp-Funktion kann 
der Bewohner verschiedene vorein-
gestellte Betthöhen zwischen 9,5 cm 
und 37,5 cm anfahren. So sind auch 
nur noch eingeschränkt mobile Men-
schen in der Lage, ihr Bett eigenstän-
dig zu verlassen und anschließend 
wieder zurück ins Bett zu kommen. 
P�egekräfte können das Bett weiter-
hin bis auf 80 cm P�egehöhe hinauf-
fahren. Vollständig versenkbare Sei-
tensicherungen erlauben eine zuver-
lässige Sturzfolgen-Prophylaxe ganz 
ohne freiheitseinschränkende Maß-
nahmen. Das Bett erfüllt schon heute 
die Anforderungen des kommenden 
Expertenstandards Mobilität. 

www.bock.net
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